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Der Fall
SOS Médecins in Genf hat seit Jahren eine kan-
tonale Institutsbewilligung und beschäftigt ge-
mäss Bundesgericht «mehrere Dutzend Ärzte».
Vor Bundesgericht waren Rechnungen aus dem
Jahr 2004 an zwei Assura-Versicherte zu ent-
scheiden. Die Kasse hatte die Kostenrücker -
stattung an die Patienten mit der Begründung
verweigert, die von SOS Médecins angestellten
Ärzte hätten keine KVG-Zulassung.

Das Bundesgerichtsurteil
Das Bundesgericht in Luzern (früher EVG) hat
am 29. Oktober 2007 [1] entschieden, dass
 Assura die Rechnungen übernehmen muss, weil
für die bei SOS Médecins angestellten Ärzte der
Zulassungsstopp gar nicht gilt.

Die Urteilsbegründung enthält zwei nach
meinem Verständnis widersprüchliche Argu-
mente: Entweder ist bereits der Gesetzestext
selbst nicht auf HMO und ähnliche Zentren an-
wendbar (Erwägung 5.2.2) [2], oder diese Einrich-
tungen sind zwar vom Gesetz mitgeregelt, aber
der Bundesrat hat sie in der Verordnung nicht
aufgenommen, und deshalb ist der Zulassungs-
stopp nicht auf sie nicht anwendbar (Erwägung
5.4) [3]. Diese Unklarheit in der Begründung än-
dert hingegen nichts am klaren Resultat:

«[…] die durch Art. 55a KVG und die Verordnung
vorgesehene Zulassungsbeschränkung betrifft nur die
Ärzte als selbständig tätige Leistungserbringer. Sie ist
hingegen nicht anwendbar für die Tätigkeit des ange-
stellten Arztes im Dienst einer Einrichtung, die gemäss
Art. 35 Abs. 2 Buchstabe n KVG ‹der ambulanten
Krankenpflege durch Ärzte und Ärztinnen dient›.»
[4] [Übersetzung und Hervorhebung FMH]

Kommentar

Zulassungsstopp als Scherbenhaufen
Die praktizierenden Ärztinnen und Ärzte glau-
ben schon lange nicht mehr, dass der Staat mit
dem Zulassungsstopp tatsächlich die Gesund-
heitskosten steuern wollte – denn in vielen Kan-
tonen wurden gleichzeitig die Polikliniken der
Spitäler massiv ausgebaut.

Nun erklärt das Bundesgericht den Zulas-
sungsstopp für HMOs und andere Einrichtungen
gemäss KVG 35 Abs. 2 Buchst. n schlicht als
nicht anwendbar.

Im Ergebnis begrenzt damit der Zulassungs-
stopp nicht die Anzahl der am Patienten arbei-
tenden Ärzte, sondern ausschliesslich die selbstän-
dige Praxistätigkeit. Hohl tönt das Versprechen
in der Bundesverfassung: «Die Wirtschaftsfrei-
heit ist gewährleistet. Sie umfasst insbesondere
die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zu-
gang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbs -
tätigkeit und deren freie Ausübung» [5].

Der Bundesgerichtsentscheid
hat weitreichende Bedeutung
Für die KVG-Anerkennung von Einrichtungen
gemäss KVG 35 Abs. 2 Buchst. n, in denen wie in
Genf «plusieurs dixaines de médecins» unbe-
rührt vom Zulassungsstopp angestellt werden
können, gilt nur ein einziges gesetzliches Krite-
rium: Die angestellten Ärztinnen und Ärzte müs-
sen ein anerkanntes Arztdiplom und eine mini-
male dreijährige Weiterbildung haben, also den
«praktischen Arzt» gemäss MedBG. Mehr ist
nicht verlangt, wie das Bundesgericht in Er-
wägung 5.2.2 festgehalten hat [6].

Das Bundesgericht hat zudem direkt in An-
wendung von Bundesrecht entschieden, dass es
sich bei SOS Médecins um eine Einrichtung im
Sinne von Art. 35 Abs. 2 Buchst. n KVG handelt
(Erwägung 5.2.2). Es kommt also fürs «Schub-
ladensystem» des KVG auch nicht auf die Defini-
tion der Institute im kantonalen Gesundheits-
recht an [7].

Mindestens angedacht hat das Bundes -
gericht zudem, dass der Zulassungsstopp ganz
generell für angestellte Ärzte nicht gelten könnte
[8] (was es im konkreten Fall nicht entscheiden
musste). Dies würde bedeuten, dass es beim an-
gestellten Arzt nicht einmal darauf ankäme, ob
sein Arbeitgeber als Einrichtung gemäss Art. 35
Abs. 2 Buchst. n KVG oder als «gewöhnliche»
Arztpraxis gilt.

Die Ärztinnen und Ärzte stellen einmal mehr
fest, dass auf die Politik kein Verlass ist
Das Schlusswort des Kommissionssprechers im
Nationalrat im Zusammenhang mit der 2004 be-
schlossenen Verlängerungsmöglichkeit lautete:

«Es ist ganz klar: Die jetzt beginnende Verlängerung
wäre die letzte, weil dann schon drei Jahre ins Land
gegangen sind. Das scheint mir für die zukünftigen
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Leistungserbringer sehr wichtig. Es geht also um
eine einmalige Verlängerung, die, sollten Sie ihr zu-
stimmen, jetzt dann beginnen würde.»

Seit einigen Wochen hören wir, dass diese letzte
Verlängerung möglicherweise doch nur die vor-
letzte gewesen sein soll. Im selben Votum hatte
der Kommissionssprecher auch festgehalten:

«Darf ich zuerst noch klären: Obwohl man hier im
Saal viel von einem Ärztestopp gesprochen hat, geht
es ganz klar um den Bedürfnisnachweis für die Zu-
lassung aller Leistungserbringer und -erbringerinnen,
also nicht nur der Ärzte. Das nur, damit das klar ist;
das ist ja auch eine Frage, die etwa Herr Stahl gestellt
hat.» [9]

Wie wir heute wissen, hat das Parlament diese
Rechnung ohne das Bundesgericht gemacht. Der
Zulassungsstopp gilt gerade nicht für alle ambu-
lanten Leistungserbringer.

George Orwell hatte recht: «Some animals
are more equal.» Orwell wäre im übrigen wohl
auch vom Newspeak beeindruckt, mit dem eine
Gesetzesvorlage, die die heute existierende Ver-
tragsfreiheit des Patienten gegenüber Spitälern
und Ärzten abschaffen würde, den Titel «Vertrags-
freiheit» [10] trägt – ohne dass Politik, Medien
und Bevölkerung gegen diese Irreführung prote-
stieren.
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